
An den Verein zur Erhaltung und Förderung
des Roten Höhenviehs e.V.
Frau 
Astrid Steinhoff
Hauptstr. 41

35435 Wettenberg

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich den Beitritt zum

“Verein zur Erhaltung und Förderung des Roten Höhenviehs e.V.”

Name 

SEPA-Lastschriftmandat Wiederkehrende Zahlungen

DE84ZZZ00000417788 (Vereins-Gläubiger-Identifikationsnummer )

Ich ermächtige den Verein zur Erhaltung und Förderung des Roten Höhenviehs e.V. Zahlungen 

von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an die vom Verein zur Erhaltung und Förderung des Roten Höhenviehs e.V. auf 
mein Konto gezogene Lastschrift, Jahresmitgliedsbeitrag (zurzeit € 35,-) , einzulösen. 

Kontoinhaber: s.o.

(Ort, Datum, Unterschrift):

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem Belastungsdatum die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname 

PLZ/Ort 

Sraße 

Geb.Dat. 

Telefon 

Email 

Bank 

IBAN 

BIC 



Satzung des
"Vereins zur Erhaltung und 

Förderung des Roten 
Höhenviehs e.V."

§ 1  Name Sitz und Verbreitungsgebiet, Geschäftsjahr  

1. Der Verein führt den Namen "Verein zur Erhaltung und Förderung des Roten
Höhenviehs e.V.".

2. Er hat seinen Sitz in Bad Vilbel.
3. Der Verein unterhält eine Geschäftsstelle unter der Anschrift des jeweiligen 1.

Vorsitzenden.
4. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich auf Hessen.
5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2  Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit  

1. Zweck des Vereins ist die Erhaltung und Förderung des Roten Höhenviehs als
tiergenetische Ressource, sowie Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes.

2. Insoweit verfolgt der Verein die Ziele des Tierzuchtgesetzes und die Ziele der
AGENDA 21.

3. Der Verein ist gemeinnützig tätig. Er führt keinen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb durch. Die Gelder des Vereines dürfen nur für den
satzungsgemäßen Zweck verwendet werden.

§ 3  Maßnahmen zur Erreichung des Zweckes  

1. Die züchterisch aktiven Mitglieder des Vereins erkennen die Satzung der Zucht- 
und Besamungsunion Hessen e.G. (ZBH), die darin enthaltenen Rechte und
Pflichten, als verbindlich an.

2. Beratung der aktiven Mitglieder des Vereins in Fragen der Haltung und Zucht.
3. Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber Behörden und der

Öffentlichkeit.

§ 4  Mitgliedschaft  

1. Der Verein unterscheidet zwischen
a) aktiven Mitgliedern
b) fördernden Mitgliedern

2. Aktive Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen, deren Rinderbestände
(Rotvieh Zuchtrichtung Höhenvieh) im Verbreitungsgebiet des Vereins liegen.

3. Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische Personen, die selbst keine
Tiere halten, jedoch die Ziele des Vereins fördern und den Verein unterstützen.

4. Mitglied des Vereins können werden:
a) natürliche Personen, die im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind
b) juristische Personen

5. Die Mitgliedschaft wird erworben durch eine schriftliche Erklärung mit der die
Satzung des Vereins anerkannt wird. Der Vorstand kann eine Beitrittserklärung
ablehnen.

§ 5  Rechte und Pflichten der Mitglieder  
1. Die Mitglieder sind berechtigt an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

Die aktiven Mitglieder haben Anspruch auf Beratung und Förderung im Rahmen
der Möglichkeiten des Vereins.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet:
a) die Satzung und die Beschlüsse des Vorstandes und der

Mitgliederversammlung zu befolgen
b) den Verein bei der Erfüllung seines Zweckes nach besten Kräften zu

unterstützen
c) die Mitgliedsbeiträge und Gebühren rechtzeitig und vollständig zu zahlen
d) alles zu unterlassen, was das Ansehen des Vereins zu schädigen vermag
e) gegenüber den Vertretern oder Beauftragten des Vereins Auskünfte in allen

den Verein betreffenden Angelegenheiten zu erteilen und ihnen die
Besichtigung der Rinderbestände zu gestatten.

3. Die Unterrichtung der Mitglieder kann sowohl durch Rundschreiben als auch
durch Veröffentlichung im "Hessenbauer" erfolgen.



§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft  
1. Die Mitgliedschaft endet durch:

a) schriftliche Austrittserklärung zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer Frist
von 3 Monaten

b) bei aktiven Mitgliedern durch schriftliche Anzeige der Aufgabe des Betriebes
oder der Rinderhaltung mit sofortiger Wirkung. Die aktive Mitgliedschaft kann 
auf Wunsch in eine fördernde Mitgliedschaft übergehen.

c) durch Ausschluss durch den Vorstand, sofern ein wichtiger Grund vorliegt.
Wichtige Gründe sind insbesondere die Verweigerung der Zahlung des
Mitgliedsbeitrages oder der Gebühren, Verstoß gegen die Satzung und die
Schädigung des Ansehens des Vereins.

2. Vor dem Ausschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zur Anhörung zu geben.
Gegen den Ausschluss kann innerhalb von drei Wochen Beschwerde eingelegt
werden. Über die Beschwerde entscheidet die Mitgliederversammlung.

3. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein. Das
ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglied hat bis zu diesem Zeitpunkt 
seine Verpflichtungen dem Verein gegenüber zu erfüllen.

§ 7  Organe  
Organe des Vereins sind:
1. Mitgliederversammlung
2. Vorstand

§ 8  Mitgliederversammlung  
1. Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt,

und zwar bis zum 30. Juni des Kalenderjahres. Sie wird durch den Vorsitzenden
mindestens 2 Wochen vorher schriftlich unter Angabe der Tagesordnung
einberufen.

2. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahres- und des Kassenberichtes
b) Entlastung des Vorstandes
c) Wahl der/s Vorstandsvorsitzenden, einer/s Stellvertreters/in und der weiteren

Vorstandsmitglieder
d) Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von 1 Jahr
e) Festsetzung des Mitgliedsbeitrages und der Gebühren
f) Entscheidung über den Widerspruch bei einem Ausschluss
g) Bestätigung des Zuchtzieles
h) Änderung der Satzung
i) Entscheidung über die Auflösung des Vereins

3. Die Mitgliederversammlung beschließt mit Ausnahme der Beschlüsse 2. g), h)
und i) für die eine 3/4 Mehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Mitglieder.

4. Die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und des Zuchtbeirates muss geheim
durchgeführt werden, wenn dies von einem anwesenden Mitglied gewünscht
wird.

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand einberufen
werden. Sie muss einberufen werden, wenn mindestens 1/4 der Mitglieder dies
mit einem schriftlichen Antrag verlangt.

§ 9  Vorstand  
Der Vorstand besteht aus der/m Vorsitzenden, einer/m stellvertretenden 
Vorsitzenden und bis zu 4 weiteren Mitgliedern. Die/der Vorsitzende und die/der 
stellvertretende Vorsitzende vertreten den Vorstand jeweils allein. Die/Der 
stellvertretende Vorsitzende darf im Innenverhältnis von seiner 
Vertretungsberechtigung nur im Falle der Verhinderung der/s Vorsitzenden 
Gebrauch machen.
Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und entscheidet über züchterische 
Angelegenheiten.
Dem Vorstand gehört mit beratender Stimme der jeweilige Zuchtleiter "Rotvieh 
Zuchtrichtung Höhenvieh", der ZBH an.
Die Vorstandsmitglieder werden jeweils auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig.
Die Mitglieder des Vorstandes führen ihr Amt ehrenamtlich aus. Kosten, die ihnen bei 
der Wahrnehmung von Aufgaben entstanden sind, können erstattet werden.

§ 10        Niederschriften  
Über alle Sitzungen der Organe des Vereins sind Niederschriften anzufertigen. Sie 
sind vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben und vom 
Vorstand zu genehmigen.

§ 11        Auflösung des Vereins  
Der Verein kann nur durch eine eigens für diesen Zweck einberufene 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder 
aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das nach Begleichung der 
Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen an die Gesellschaft zur Erhaltung alter und 
gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) in Witzenhausen.

Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Beschlossen in der Mitgliederversammlung am 28. Februar 2003 in Alsfeld.
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